jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 113 Bgld. LVBG 2013 Befristung von
Dienstverhaltnissen in besonderen

Fallen

Bgld. LVBG 2013 - Burgenlandisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

Fur Vertragsbedienstete

1. deren Dienstverhaltnis vor dem 1. Janner 2002 begonnen hat oder

2. deren Dienstverhaltnis erst nach Ablauf des Jahres 2001 begonnen hat, die aber wahrend eines vor dem Beginn
des Jahres 2002 gelegenen Zeitraums in einem Landesdienstverhaltnis gestanden sind,

gilt 8 8 Abs. 4 mit der MaRBgabe, dass Zeiten, die vor dem Beginn des Jahres 2002 liegen, nur bis zum Héchstausmaf
von einem Jahr auf die Finfjahresfrist anzurechnen sind.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_lvbg_2013/paragraf/8
file:///

	§ 113 Bgld. LVBG 2013 Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen
	Bgld. LVBG 2013 - Burgenländisches Landesvertragsbedienstetengesetz 2013


